
DAS WICHTIGSTE
Informationen aus dem Steuerrecht

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat in seinem Beschluss vom 5.10.2011 das Bun-
desministerium der Finanzen (BMF) aufgefordert, dem Verfahren beizutre-
ten, in dem die Verfassungskonformität des Erbschaftsteuergesetzes nach 
der Reform zum 1.1.2009 angezweifelt wird. Unter anderem wird die Frage 
aufgeworfen, ob der allgemeine Gleichheitsgrundsatz dadurch verletzt sei, 
dass durch rechtlich zulässige Gestaltung zu einer steuerlichen Vollverscho-
nung optiert werden kann. 

Der BFH hat das BMF um Mitteilung gebeten, „ob und gegebenenfalls welche prakti-
schen Erfahrungen im Besteuerungsverfahren es bisher gibt“. In der Vergangenheit folgte 
der Beitrittsaufforderung regelmäßig die Aussetzung des Verfahrens, um anschließend 
eine Entscheidung vor dem Bundesverfassungsgericht zu erwirken.

Im Streitfall geht es um die Fragen, ob die auf Steuerentstehungszeitpunkte im Jahr 
2009 beschränkte Gleichstellung von Personen der Steuerklasse II und III verfassungs-
gemäß ist und ob einige Vorschriften im Erbschaftsteuergesetz deshalb gegen den all-
gemeinen Gleichheitssatz verstoßen, weil sie es ermöglichen, durch bloße Wahl be-
stimmter Gestaltungen die Steuerfreiheit des Erwerbs von Vermögen gleich welcher 
Art und unabhängig von dessen Zusammensetzung und Bedeutung für das Gemein-
wohl zu erreichen; insbesondere auch um die Frage, wie die Bundesregierung die 
aktuelle Ungleichbehandlung von Privat- und Betriebsvermögen im Erbschaftsteu-
ergesetz beurteilt.

In dem Erbschaftsteuerfall gehören zum Erwerb eines Miterben nach seinem verstorbe-
nen Onkel lediglich Kapitalforderungen (Guthaben bei Kreditinstituten und ein Steuer-
erstattungsanspruch). 
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Das BMF ist dem Verfahren beigetreten und wollte bis zum 31.5.2012 eine Stellungnah-
me abgeben. Es sieht derzeit jedenfalls keinen Anlass, die im Streitfall angesprochenen 
Vorschriften des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes zu ändern.

Der Bundesfi nanzhof hatte bereits mit Urteil vom 9.10.1991 entschieden, 
dass das gleichzeitig mit einer Eigentumswohnung erworbene Guthaben 
aus einer Instandhaltungsrücklage nicht in die grunderwerbsteuerliche Ge-
genleistung einzubeziehen ist. Nach seiner Auffassung stellt das Guthaben 
aus der Instandhaltungsrücklage nach dem WEG eine mit einer Geldforde-

rung vergleichbare Vermögensposition dar, die nicht unter den Grundstücksbegriff des 
Grunderwerbsteuergesetzes fällt. 

Diese Grundsätze sind nach einer Verfügung der Oberfi nanzdirektion Frankfurt auch auf 
die Erbschaft-/Schenkungsteuer zu übertragen. 

Die Instandhaltungsrücklage ist demnach neben dem Wohnungseigentum als geson-
derte Kapitalforderung zu erfassen und zu bewerten. Daher ist in den Fällen, in denen 
Wohnungs- oder Teileigentum übertragen wird, die Höhe der Instandhaltungsrücklage 
zu ermitteln. Sofern diese Rücklage mehreren Personen zusteht, ist eine gesonderte 
Feststellung durchzuführen. 

In einem Fall aus der Praxis eröffnete eine Steuerpfl ichtige zusammen mit 
ihrem Ehemann ein Oder-Konto, auf das nur der Ehemann Einzahlungen in 
erheblichem Umfang leistete. Das Finanzamt besteuerte die Hälfte der ein-
gezahlten Beträge als Schenkungen des Ehemannes an die Ehefrau.

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat hierzu mit Urteil vom 23.11.2011 entschie-
den, dass die Zahlung eines Ehegatten auf ein Gemeinschaftskonto (sog. Oder-Kon-
to) der Eheleute zu einer der Schenkungsteuer unterliegenden Zuwendung an den 
anderen Ehegatten führen kann. Das Finanzamt muss jedoch anhand objektiver Tat-
sachen nachweisen, dass der nicht einzahlende Ehegatte im Verhältnis zum einzahlen-
den Ehegatten tatsächlich und rechtlich frei zur Hälfte über das eingezahlte Guthaben 
verfügen kann.

Im entschiedenen Fall muss jetzt die Vorinstanz noch klären, ob die Ehefrau im Ver-
hältnis zu ihrem Ehemann zur Hälfte an dem Kontoguthaben beteiligt war. Maßgebend 
hierfür sind die Vereinbarungen der Eheleute sowie die Verwendung des Guthabens. Je 
häufi ger der nicht einzahlende Ehegatte auf das Guthaben des Oder-Kontos zugreift, um 
eigenes Vermögen zu schaffen, umso stärker spricht sein Verhalten dafür, dass er wie der 
einzahlende Ehegatte zu gleichen Teilen Berechtigter ist. 
Verwendet der nicht einzahlende Ehegatte dagegen nur im Einzelfall einen Betrag zum 
Erwerb eigenen Vermögens, kann das darauf hindeuten, dass sich die Zuwendung des 
einzahlenden Ehegatten an den anderen Ehegatten auf diesen Betrag beschränkt und 
nicht einen hälftigen Anteil am gesamten Guthaben auf dem Oder-Konto betrifft.

Aufwendungen für der berufl ichen Fortbildung dienenden Reisen sind als 
Werbungskosten abziehbar, wenn sie berufl ich veranlasst sind. Nach der 
früheren Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs (BFH) setzte der Abzug von 
Reisekosten als Werbungskosten voraus, dass die Reise ausschließlich oder 
nahezu ausschließlich der berufl ichen Sphäre zuzuordnen ist. 

 
Nach dem Beschluss des Großen Senats des BFH steht einer Aufteilung von gemischt 
veranlassten, aber anhand ihrer berufl ichen und privaten Anteile trennbaren Reisekos-
ten nichts entgegen. Sind berufl iche und private Veranlassungsbeiträge einer Reise je-
weils nicht von untergeordneter Bedeutung, kommt ein Abzug der auf den berufl ich 
veranlassten Anteil entfallenden Aufwendungen in Betracht.
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Bei „Auslandsgruppenreisen“ ist neben einer fachlichen Organisation daher für eine 
berufl iche Veranlassung vor allem maßgebend, dass das Programm auf die besonde-
ren berufl ichen Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten und der Teilnehmerkreis im 
Wesentlichen gleichartig (homogen) ist. Von Bedeutung ist auch, ob die Teilnahme frei-
willig ist oder ob der Steuerpfl ichtige einer Dienstpfl icht nachkommt. Kann die berufl i-
che Veranlassung einer Reise nicht festgestellt werden, so gehen Zweifel zulasten des 
Steuerpfl ichtigen. 

Wird eine Reise durch einen Fachverband angeboten und beworben, dann jedoch im 
Wesentlichen durch einen kommerziellen Reiseveranstalter durchgeführt, so wird ein 
Werbungskostenabzug regelmäßig ausscheiden, wenn die Reise nach Programm und 
Ablauf einer allgemeinbildenden Studienreise entspricht. 

Wenn es um die Frage geht, in welcher Höhe Pkw-Aufwendungen unan-
gemessen und daher nicht als Betriebsausgaben abziehbar sind, kommt es 
nicht allein auf die absolute Höhe der entstandenen Kosten an. Bei der Prü-
fung der Angemessenheit ist darauf abzustellen, ob ein ordentlicher und 
gewissenhafter Unternehmer angesichts der erwarteten Vorteile und Kosten 
die Aufwendungen ebenfalls auf sich genommen hätte. 

Die Unangemessenheit von Aufwendungen für einen Pkw ergibt sich nicht bereits aus 
dem Umstand, dass es sich um einen besonders teuren repräsentativen Wagen handelt. 
Vielmehr kann die Höhe der Aufwendungen nur im Rahmen der im Einzelfall zu 
würdigenden Tatsachen wie Größe des Unternehmens, Bedeutung des Repräsentati-
onsaufwands für den Geschäftserfolg und Umfang und Häufi gkeit der privaten Pkw-
Nutzung usw. eine Rolle spielen. Schließlich ist auch von Bedeutung, in welchem 
Maße die Anschaffung eines Pkw die private Lebenssphäre des Steuerpfl ichtigen 
berührt. 

Ein Fahrzeug, das für den Unternehmer durchgehend horrend hohe Kosten verursacht, 
ist weder geeignet noch dazu bestimmt, den Betrieb zu fördern. Zwar ist der Unterneh-
mer grundsätzlich frei in seiner Entscheidung, welche und wie viele Fahrzeuge er für 
betriebliche Zwecke anschafft. Allerdings obliegt es ihm auch, darzulegen und glaubhaft 
zu machen, dass es betriebliche und eben keine privaten Gründe waren, das Fahrzeug 
zu erwerben.

Als Betriebsausgaben zu berücksichtigen sind lediglich die Kosten in angemessener 
Höhe. Zur Ermittlung noch angemessener Betriebskosten eines Pkw hat das Finanzge-
richt Nürnberg im entschiedenen Fall die Kosten für aufwendigere Modelle gängiger 
Marken der Oberklasse (BMW und Mercedes-Benz) zum Vergleich herangezogen.

Das Bundesfi nanzministerium hat sich aufgrund diverser Urteile des Bun-
desfi nanzhofs mit der privaten Kfz-Nutzung durch den Gesellschafter-Ge-
schäftsführer auseinandergesetzt und folgende Festlegung getroffen.

Nach den Entscheidungen des Bundesfi nanzhofs vom 23.1.2008 und vom 
17.7.2008 ist nur diejenige Nutzung eines betrieblichen Kfz durch einen Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer betrieblich veranlasst, welche durch eine fremdübliche Überlas-
sungs- oder Nutzungsvereinbarung abgedeckt wird. Die ohne eine solche Vereinbarung 
erfolgende oder darüber hinausgehende oder einem ausdrücklichen Verbot wider-
sprechende Nutzung führt sowohl bei einem beherrschenden als auch bei einem 
nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer zu einer verdeckten Gewinn-
ausschüttung.

Erfolgt die Überlassung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, muss die tatsächliche 
Durchführung der Vereinbarung – insbesondere durch zeitnahe Verbuchung des Lohn-
aufwands und Abführung der Lohnsteuer (und ggf. der Sozialversicherungsbeiträge) 
– durch die Kapitalgesellschaft nachgewiesen sein. Erfolgt die Überlassung nicht im 
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Fälligkeitstermine: Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, 
Soli.-Zuschlag (mtl.), 
Einkommensteuer, Soli-Zuschlag, Kirchensteuer, 
Körperschaftsteuer

11.06.2012

Sozialversicherungsbeiträge 27.06.2012

Basiszinssatz: 
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.1.2012 = 0,12 %, 1.7.2011 - 31.12.2011 = 0,37 %, 1.7.2009 – 30.6.2011 = 0,12 % 
Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: 
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 
2005 = 100 

2012: März 112,6; Februar = 112,3, Januar = 111,5, 2011: Dezember 2011 = 111,9
Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten - Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderun-
gen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Rahmen des Arbeitsverhältnisses, sondern im Rahmen eines entgeltlichen Überlas-
sungsvertrags, muss auch hier die Durchführung der Vereinbarung – etwa durch die 
zeitnahe Belastung des Verrechnungskontos des Gesellschafter-Geschäftsführers – do-
kumentiert sein.

Auf der Ebene der Kapitalgesellschaft ist für die Bemessung der verdeckten Gewinn-
ausschüttung von der erzielbaren Vergütung auszugehen. Danach ist die verdeckte Ge-
winnausschüttung mit dem gemeinen Wert der Nutzungsüberlassung zu bemessen und 
ein angemessener Gewinnaufschlag einzubeziehen. Aus Vereinfachungsgründen kann 
es die Finanzbehörde im Einzelfall zulassen, dass die verdeckte Gewinnausschüttung 
für die private Nutzung eines betrieblichen Kfz mit 1 % des inländischen Listenpreises 
im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich Kosten für Sonderausstattung einschließlich 
Umsatzsteuer für jeden Kalendermonat bewertet wird.

Die private Nutzung von Computersoftware des Arbeitgebers wird für die 
Arbeitnehmer steuerfrei gestellt. Dies gilt auch, wenn der Arbeitgeber seinen 
Arbeitnehmern Smartphones oder Tablets überlässt. 

Der Bundestag beschloss am 29.2.2012 eine entsprechende Gesetzesänderung – rück-
wirkend zum 1.1.2000. Die Begründung für die Steuerfreiheit liegt bei der notwendigen 
Steuervereinfachung. Daneben gehe es auch darum, die Schaffung von Heimarbeitsplät-
zen zu erleichtern. 

Anmerkung: Hier ergeben sich Gestaltungsmöglichkeiten für Arbeitnehmer und Arbeit-
geber. Bei Übereignung gibt es die Möglichkeit der Pauschalbesteuerung.

Die Feststellungen der Einheitswerte für Grundstücke sowie die Festset-
zungen des Grundsteuermessbetrags werden hinsichtlich der Frage, ob die 
Vorschriften über die Einheitsbewertung des Grundvermögens verfassungs-
gemäß sind, vorläufi g durchgeführt. 

Die Vorläufi gkeitserklärung erfolgt lediglich aus verfahrenstechnischen Gründen. Sie ist 
nicht dahin zu verstehen, dass die Vorschriften über die Einheitsbewertung des Grund-
vermögens als verfassungswidrig angesehen werden. Sollte aufgrund einer diesbe-
züglichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts diese Einheitswertfeststellung 
aufzuheben oder zu ändern sein, wird die Aufhebung oder Änderung der Einheitswert-
feststellung und einer darauf beruhenden Festsetzung des Grundsteuermessbetrags von 
Amts wegen vorgenommen; ein Einspruch ist daher insoweit nicht erforderlich.

Anmerkung: Das Ruhen des Verfahrens gilt für Neuerwerbe. Bei bestandskräftigen Be-
scheiden kann ein Antrag auf Änderung des Einheitswertbescheides und der Festsetzung 
des Grundsteuermessbetrages beim Finanzamt gestellt werden.
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